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(54) VORRICHTUNG UND VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINER BEUTELPACKUNG

(57) Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung (10) und
ein Verfahren zum Herstellen von Beutelpackungen (1)
aus einer Packstoffbahn (20), mit zumindest einer Form-
einrichtung (13,106) zur Formung einer Beutelpackung
(1) aus der Packstoffbahn (20), mit zumindest einer Sie-
geleinrichtung (45, 60, 74) zum Bilden zumindest einer
Längs- und/oder Quernaht (5) der Beutelpackung (1),
wobei zumindest eine Leimauftragsstation (9) vorgese-

hen ist, mittels derer ein Leimauftrag (82) auf die aus
Papier bestehende Packstoffbahn (20) aufbringbar ist
zur Befestigung zumindest eines Ausgusses (78) an der
Beutelpackung (1), und dass zumindest eine Siegelein-
heit (86) vorgesehen ist zur Reaktivierung, insbesondere
zur Verflüssigung, des Leimauftrags (82) zur Befestigung
des Ausgusses (78) an der Beutelpackung (1).
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Beschreibung

Stand der Technik

[0001] Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung und ein
Verfahren zur Herstellung einer Beutelpackung nach der
Gattung der unabhängigen Ansprüche.
[0002] Aus der DE 102013225051 A1 sind bereits eine
Vorrichtung zum Aufbringen einer ein Auftragsbild auf-
weisenden Klebstoffschicht auf eine endlose Verpa-
ckungsmaterialbahn sowie eine entsprechende Verwen-
dung der Vorrichtung bekannt. Eine Auftragseinrichtung
ist quer zu einer Förderrichtung der Verpackungsmate-
rialbahn angeordnet und weist individuell betätigte Kleb-
stoffdüsen auf. Diese Vorrichtung ist insbesondere für
eine Schlauchbeutelmaschine vorgesehen.
[0003] Aus der DE 102013216206 A1 ist eine Vorrich-
tung zum Herstellen von Beutelpackungen aus einer sie-
gelfähigen Packstoffbahn, insbesondere ein heißsiegel-
fähiges Material in Form einer siegelfähigen Kunststoff-
folie, mit einem um eine Achse schrittweise drehenden
Transportrad bekannt, das mehrere, dem Querschnitt
der Beutelpackungen angepasste Halteeinrichtungen für
jeweils einen an der Halteeinrichtung anliegenden Pack-
stoffzuschnitt aufweist. Eine erste Siegeleinrichtung
dient zum Bilden einer Längssiegelungsnaht der Beutel-
packungen an einander überlappenden Randbereichen
der Packstoffbahn.
[0004] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine
leicht entleerbare, nachhaltige Verpackung herzustellen.
Diese Aufgabe wird gelöst durch die Merkmale der un-
abhängigen Ansprüche.

Vorteile der Erfindung

[0005] Die erfindungsgemäße Vorrichtung und das er-
findungsgemäße Verfahren gemäß den Merkmalen der
unabhängigen Ansprüche haben demgegenüber den
Vorteil, dass insbesondere Staub-und insektendichte
Papierbeutel unter Beibehaltung der Vorzüge einer wie-
derverschließbarer Verpackung hergestellt werden kön-
nen. Hier wird die Möglichkeit geschaffen, mit dem öko-
logischen Packstoff Papier leicht entleerbare bzw. wie-
derverschließbare Packungen großer Produktsicherheit,
(beispielsweise insektendicht, geringere Manipulations-
möglichkeiten des verpackten Produkts) bei hohen Aus-
bringungsmengen einiger Lebensmittel wie Mehl, Zu-
cker, Haferflocken etc. anzubieten. Auf Folienverpackun-
gen kann damit verzichtet werden.
[0006] Diese Vorzüge werden erfindungsgemäß da-
durch erreicht, dass durch die partielle Beleimung zur
Erstellung der Längs- und/oder Quernaht sowie zur Be-
festigung eines Ausgusses entsprechend staub-und in-
sektendichte sowie leicht entleerbare bzw. wiederver-
schließbare Papierbeutel hergestellt werden können. Ei-
ne nur partielle Beleimung schont Ressourcen gegenü-
ber einer Folienverpackung, da nur geringe Mengen an
Materialien auf Mineralölbasis eingesetzt werden müs-

sen. Papier wird aus nachwachsenden Rohstoffen her-
gestellt und ist vom Verbraucher für diese Produkte be-
kannt und akzeptiert. Die Verpackungsanlage kann le-
diglich mit nur einem einzigen Klebstoff bzw. Leim be-
trieben werden. Auf beispielsweise Kaltleim kann somit
verzichtet werden. Damit entfällt auch die entsprechende
Logistik, Lagerhaltung und Reinigungsarbeiten betref-
fend den oftmals für die Erstellung einer Längsnaht bzw.
Bodennaht verwendeten Kaltleim. Durch die Versiege-
lung mit Klebstoff bzw. Leim können sowohl der Boden,
die Längsnaht als auch der Kopf der Verpackung staub-
dicht verschlossen werden. Zur Versiegelung bzw. Akti-
vierung des Leims bzw. Klebstoffs können übliche Sie-
gelwerkzeuge aus der Folienbranche verwendet werden
mit eventuellen entsprechenden Modifikationen.
[0007] Hierzu ist erfindungsgemäß zumindest eine
Leimauftragsstation vorgesehen, mittels derer ein Leim-
auftrag auf die aus Papier bestehende Packstoffbahn
aufbringbar ist zur Befestigung zumindest eines Ausgus-
ses an der Beutelpackung. Weiterhin ist zumindest eine
Siegeleinheit vorgesehen zur Reaktivierung, insbeson-
dere zur Verflüssigung, des Leimauftrags zur Befesti-
gung des Ausgusses an der Beutelpackung.
[0008] In einer zweckmäßigen Weiterbildung ist vor-
gesehen, dass die Leimauftragsstation dazu ausgebildet
ist, einen zumindest teilweise ringförmigen und/oder aus-
gussförmigen Leimauftrag auf die Packstoffbahn anzu-
bringen. Damit lässt sich besonders einfach ein Ausguss
beispielsweise über die Fixierung des zugehörigen Flan-
sches befestigen.
[0009] In einer zweckmäßigen Weiterbildung ist vor-
gesehen, dass die Leimauftragsstation zumindest zwei
Auftragseinrichtungen aufweist, die auf unterschiedliche
Seiten der Packstoffbahn einwirken. Somit kann der Aus-
guss an der Außenseite der Beutelpackung befestigt
werden, während die Innenseiten zur Bildung von Längs-
und Quernähten verwendet werden.
[0010] In einer zweckmäßigen Weiterbildung ist die
Siegeleinheit so ausgestaltet, dass sie beim Befestigen
des Ausgusses gegen die Formeinrichtung drückt. Damit
kann auf einen separaten Gegenhalter verzichtet und auf
die ohnehin vorhandene Formeinrichtung zurückgegrif-
fen werden, so dass sich die Vorrichtung weiter verein-
facht.
[0011] In einer zweckmäßigen Weiterbildung umfasst
die Leimauftragsstation mehrere, unabhängig voneinan-
der steuerbare Düsen. Damit lassen sich mit derselben
Station unterschiedliche leicht entleerbare bzw. wieder-
verschließbare Packungen, ebenfalls betreffend unter-
schiedlicher Formen des Ausgusses, herstellen.
[0012] In einer zweckmäßigen Weiterbildung umfasst
die Siegeleinheit zumindest eine Aufnahmeeinrichtung
zur Aufnahme des Ausgusses. Damit kann die Siegel-
einheit sowohl zur Reaktivierung insbesondere eines
Heißleim verwendet werden wie auch zum Aufsetzen des
Verschlusses auf die Verpackungsbahn. Besonders be-
vorzugt ist hierzu die Siegeleinheit schwenkbar zwischen
der Zuführung und dem Leimauftrag ausgebildet.
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[0013] In einer zweckmäßigen Weiterbildung ist die die
Siegeleinheit zur Reaktivierung, insbesondere zur Ver-
flüssigung, des Leims eine Erwärmung des aufgetrage-
nen Leims in einem Temperaturbereich zwischen 100
und 200 °C und/oder für eine Erwärmung für eine Dauer
in einem Bereich zwischen 150 und 400 ms, besonders
bevorzugt 200 ms ausgestaltet. In diesen Bereichen las-
sen sich gute Ergebnisse hinsichtlich schneller Herstel-
lung und zugleich hoher Festigkeiten erzielen.
[0014] Weitere zweckmäßige Weiterbildungen erge-
ben sich aus weiteren abhängigen Ansprüchen und aus
der Beschreibung.

Beschreibung der Ausführungsbeispiele

[0015] Verschiedene Ausführungsbeispiele werden in
Verbindung mit der nachfolgenden Zeichnung näher be-
schrieben.
[0016] Diese zeigt in:

Fig. 1 eine perspektivische Ansicht einer ersten
Beutelpackung aus Papier mit einem Ausgie-
ßer an der Stirnseite,

Fig. 2 eine perspektivische Ansicht einer weiteren
Beutelpackung aus Papier mit einem Ausgie-
ßer im oberen Seitenbereich,

Fig. 3 eine Schnittdarstellung eines Ausgießers,

Fig. 4 eine Ansicht auf das Leimauftragsmuster der
Innenseite der Beutelpackung,

Fig. 5 eine Ansicht auf das Leimauftragsmuster der
Außenseite der Beutelpackung,

Fig. 6 eine perspektivische Ansicht einer Vorrich-
tung zur Herstellung von Beutelpackungen,

Fig. 7 eine perspektivische Ansicht einer weiteren
Vorrichtung zur Herstellung von Beutelpa-
ckungen,

Fig. 8 eine Leimauftragsstation für die Innenseite
des Packstoffes sowie

Figur 9 eine Leimauftragsstation für die Außenseite
des Packstoffs.

[0017] In Figur 1 ist eine perspektivische Ansicht einer
Beutelpackung 1 gezeigt. Die Beutelpackung 1 ist bei-
spielsweise als Giebelverpackung ausgeführt. Auf der
Frontseite der Beutelpackung 1 ist ein Ausguss 78 an-
geordnet. Der Ausguss 78 umfasst einen Flansch 76, der
mit einer Außenseite 90 der Beutelverpackung 1 verklebt
ist. Der Flansch 76 ist Bestandteil des Ausgusses 78.
Die Beutelpackung 1 umfasst eine obere Quernaht 6, die
die Beutelpackung 1 im oberen Bereich abschließt. Im

unteren Bereich befindet sich eine untere Quernaht 5.
[0018] Bei dem Ausführungsbeispiel gemäß Figur 2
weist die Beutelpackung 1 ebenfalls eine untere Quer-
naht 5 und eine obere Quernaht 6 auf. Wiederum ist ein
Ausguss 78 vorgesehen, der nun jedoch auf einer Sei-
tenfläche der Beutelpackung 1, vorzugsweise im oberen
Bereich, angeordnet ist.
[0019] In der Figur 3 ist ein Schnitt durch einen Aus-
guss 78 gezeigt. Der Ausguss 78 ist wiederverschließbar
ausgeführt, indem ein Verschluss 79, beispielsweise ei-
ne Kappe, auf ein Gewinde, das mit dem Flansch 76
verbunden ist, aufgeschraubt werden kann. Die Unter-
seite des Flansches 76 wird mit der Außenseite 90 der
Beutelpackung 1 verklebt. Eventuell könnte der Ver-
schluss 79 auch Schneidmittel umfassen, die beispiels-
weise beim erstmaligen Öffnen der Beutelpackung 1 die-
se im Bereich der Innenseite des von dem Flansch 76
umgebenen Bereichs zumindest teilweise öffnen, so
dass das im Inneren der Beutelpackung 1 befindliche
Produkt, beispielsweise rieselfähiges Schüttgut, über
den Ausguss 78 ausgefüllt werden kann. Auf diese Art
und Weise kann ein Originalitätsverschluss realisiert
werden.
[0020] Alternativ könnte an dem durch den Flansch 76
umgebenen Bereich das Verpackungsmaterial ausge-
stanzt sein, so dass auf entsprechende Schneidmittel
verzichtet werden könnte. Alternativ könnte der darun-
terliegende Packstoff sowohl vorgestanzt, geritzt, perfo-
riert etc. wie auch völlig unvorbehandelt sein.
[0021] Sollte der Ausguss 78 aus Faserstoffen bzw.
einem Faserstoffgemisch bestehen, so könnte eine Auf-
bringung mittels Ultraschall erfolgen.
[0022] Die Beutelpackung 1 besteht zumindest in we-
sentlichen Teilen aus Papier. Sie wird unter Verwendung
von Klebstoff bzw. Leim 80 hergestellt. Dieser Leim 80
kann beispielsweise ein Heißklebestoff, ein Dispersions-
klebestoff, ein drucksensitiver Klebstoff, ein Klebeband
etc. sein. Mit diesem Leim 80 wird der Ausguss 78 bzw.
die Unterseite des Flansches 76 mit der Außenseite 90
des Verpackungsmaterials 2 verklebt.
[0023] In Figur 4 ist ein Auftragsbild 8 auf der späteren
Innenseite 88 der Beutelpackung 1 mit Leim 80 gezeigt,
wie dies beispielsweise bei der Herstellung mit einer
Schlauchbeutelmaschine 100 aufgetragen wird. In den
seitlichen Bereichen erfolgt der Leimauftrag in den
Längsnahtbereichen 3,4. Oben bzw. unten erfolgt der
Leimauftrag zur Erstellung des oberen Quernahtbe-
reichs 6 bzw. des unteren Quernahtbereichs 5.
[0024] In Figur 5 ist der Leimauftrag 82 zur Befestigung
des Ausgusses 78 an der Außenseite 90 der Beutelpa-
ckung 1 gezeigt. Der Leimauftrag 82 ist beispielsweise
ringförmig ausgebildet, entsprechend der Kontur der Un-
terseite des Flansches 76. Je nach Geometrie des Aus-
gusses 78 sind auch andere Formen des Leimauftrags
82 möglich.
[0025] Zur Aufbringung des Leims 80 auf die Innensei-
te 88 der Beutelpackung 1 ist eine Auftragsvorrichtung
111 vorgesehen. Zum Aufbringen des Leims 80 auf die
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Außenseite 90 der Beutelpackung 1 ist eine Auftragsvor-
richtung 112 vorgesehen. Die beiden Auftragsvorrichtun-
gen 111,112 sind Bestandteile einer Leimauftragsstation
9. Hierzu werden die beiden Auftragsvorrichtungen
111,112 auf gegenüberliegenden Seiten, bezogen auf
die dazwischen verlaufende Packstoffbahn bzw. Verpa-
ckungsmaterial 2, angeordnet. Dadurch kann der Leim-
auftrag zur Erstellung der Beutelpackung 1 auf die spä-
tere Innenseite 88 der Beutelpackung 1 sowie zur Be-
festigung des Ausgusses 78 auf die spätere Außenseite
90 der Beutelpackung 1 erfolgen.
[0026] Die so beschriebene Verpackung kann auf un-
terschiedlichen Vorrichtungen wie beispielsweise in den
Figuren 6 und 7 gezeigt hergestellt werden.
[0027] In einem ersten Schritt wird eine Längsnaht 5,
hier ausgestaltet als Flossennaht oder Überlappnaht,
hergestellt. Dies erfolgt durch Erstellung einer Siegelung
bzw. Reaktivierung eines Leims 80, beispielsweise durch
Verfahren von Siegelbacken. Außerdem erfolgt eine Fal-
tung. Dadurch wird die Längsnaht 5 auf eine Seite um-
gelegt. Im nachfolgenden weiteren Schritt wird der über-
stehende Kopfbereich 3 in eine Giebelform gebracht.
Hierbei setzen entsprechende Faltelemente bei der Fal-
tung mittig von beiden Seiten her an. Anschließend er-
folgt die Erstellung einer Quernaht 6. Hierbei wird eine
Siegelung bzw. Reaktivierung des Leims 80 vorgenom-
men beispielsweise durch die Bewegung der zugehöri-
gen Siegelbacken. Anschließend erfolgt die Faltung der
überstehenden Quernaht 6 nach unten, so dass sich eine
plane Bodenfläche ergibt. Anschließend erfolgt eine
Pressung 8, so dass die Bodenfläche mit zugehörigem
Bodenverschluss 3 zu einer ebenen Standfläche wird. In
einem nachfolgenden Schritt wird an der Außenseite 90
der Ausguss 78 auf den Leimauftrag 82 aufgesetzt. Wie-
derum wird der aufgetragene Leim 80 des Leimauftrags
82 reaktiviert, beispielsweise erneut erhitzt, so dass der
auf dem Packstoffbahn 20 aufgebrachte Leim 80 sich mit
dem Ausguss 78 verbindet.
[0028] Die beschriebenen Schritte können nun bei-
spielsweise in einer Vorrichtung 10 gemäß Figur 6 erfol-
gen. Die Vorrichtung 10 umfasst zumindest eine Leim-
auftragsstation 9. Diese Leimauftragsstation 9 trägt ei-
nen Leim 80 in einem bestimmten Leimmuster 8 auf, das
sich besonders zur Herstellung einer staubdichten Beu-
telpackung 1, insbesondere mit dem Bodenverschluss
3, sowie zum Anbringen des Ausgusses 78 eignet. Eine
Packstoffbahn 20 gelangt hierzu in den Erfassungsbe-
reich der Leimauftragsstation 9. Die Leimauftragsstation
9 wird in einem vergrößerten Ausschnitt der Figur 6 näher
gezeigt. Die Auftragsvorrichtung 111 trägt beispielswei-
se das in Figur 4 gezeigte Auftragsbild 8 auf. Die Auf-
tragsvorrichtung 112 trägt beispielsweise das in Figur 5
gezeigte Auftragsbild 8 auf.
[0029] Die Vorrichtung 10 umfasst ein in einer vertika-
len Achse 11 vorzugsweise schrittweise drehbares
Transportrad 12 in Form eines sogenannten Dornrads.
An dem Transportrad 12 sind mehrere, im dargestellten
Ausführungsbeispiel acht, in gleichmäßigen Winkelabst-

änden zueinander angeordnete, in Bezug zur Achse 11
radial nach außen ragende Halteeinrichtungen 13, so-
genannte Haltedorne, angeordnet. Die Halteeinrichtun-
gen 13 sind jeweils identisch ausgebildet und weisen ei-
nen (rechteckförmigen) Querschnitt auf, der dem Quer-
schnitt der Beutelpackung 1 entspricht. Die Halteeinrich-
tung 13 besteht beispielsweise aus zwei Teilelementen
14, 15, wobei das eine Teilelement 14 einen größeren
(rechteckförmigen) Querschnitt aufweisen kann als das
andere Teilelement 15, das im Ausführungsbeispiel in
Form einer relativ dünnen Platte ausgebildet ist. Dabei
kann das zweite Teilelement 15 aus der in der Fig. 6
dargestellten, zum Teilelement 14 beabstandeten Posi-
tion mittels einer nicht dargestellten Einrichtung in Rich-
tung des Pfeils 16 zum ersten Teilelement 14 hinbewegt
werden, so dass sich insgesamt gesehen für die beiden
Teilelemente 14, 15 ein geringerer Querschnitt ergibt,
der kleiner ist als der Querschnitt der Beutelpackung 1.
[0030] In der in der Fig. 6 dargestellten Stellung des
zweiten Teilelements 15 weisen die Halteeinrichtungen
13 einen Querschnitt auf, der derart ist, dass die Vorder-
wand sowie die Rückwand und die Seitenwände der Beu-
telpackung 1 zumindest nahezu ohne Spiel bzw. Luft an
der Halteeinrichtung 13 anliegen.
[0031] Die Beutelpackungen 1 werden aus einer end-
losen Packstoffbahn 20 geformt, die mittels einer För-
dereinrichtung in Richtung einer Übergabestation 21 des
Transportrads 12 gefördert wird bzw. mit dieser ausge-
richtet ist.
[0032] Anschließend wird die Packstoffbahn 20 insbe-
sondere mittels eines Vakuumsaugbands 35 der Einrich-
tung zugeführt. Die Einrichtung ist innerhalb des Trans-
portrads 12 angeordnet. Am Eintrittsbereich zur Einrich-
tung ist eine Trenneinrichtung 36 mit einem unteren Mes-
ser 37 und einem oberen Messer 38 angeordnet, die zum
Abtrennen eines Packstoffzuschnitts, der der Länge der
auszubildenden Beutelpackung 1 angepasst ist, gegen-
einander beweglich angeordnet sind.
[0033] Zur Ausbildung der Längsnaht 5 aus den beiden
randseitigen Bereichen 22, 23 der Packstoffbahn 20 be-
findet sich das Material der Packstoffbahn 20 im Bereich
des verbleibenden Eckbereichs des Formdorns 40 der-
art, dass mittels einer Siegeleinrichtung 45 zur Erstellung
einer Längsnaht 5 die Längsnaht 5 gebildet werden kann.
Hierbei erzeugt die Siegeleinrichtung 45 Wärme und ak-
tiviert bzw. verflüssigt dabei den bereits zuvor aufgetra-
genen und zwischenzeitlich getrockneten Leim 80. Die
entsprechenden Siegelbacken der Siegeleinrichtung 45
zur Erstellung einer Längsnaht 5 drücken die beiden En-
den der Packstoffbahn 20 gegeneinander, so dass der
wieder flüssige Leim 80 die beiden Enden zu einer Flos-
sennaht bzw. Längsnaht 5 miteinander verbindet. Die
Siegeleinrichtung 45 zur Erstellung der Längsnaht 5 ist
bei dem Ausführungsbeispiel im Transportrad 12 ange-
ordnet. Alternativ könnte sie jedoch auch vor dem Trans-
portrad 12 beispielsweise in Verbindung mit einem Form-
dorn angeordnet sein.
[0034] Unterhalb eines Formdorns 40 bzw. Halteein-
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richtung 13 befinden sich beispielhaft Vakuumsaugbän-
der 48, 49, wobei das eine Vakuumsaugband 48 im Be-
reich des Falzkastentischs 42 angeordnet ist, während
das andere Vakuumsaugband 49 sich im Bereich des
Halteeinrichtung 13 befindet.
[0035] Das im Uhrzeigersinn in Richtung des Pfeils 52
drehbare Transportrad 12 dient neben der Erstellung der
Längsnaht 5 auch dazu, an einem auf der Halteeinrich-
tung 13 befindlichen Beutelrohling den Bodenverschluss
3 zu falten und zu siegeln bzw. den aufgebrachten Leim
80 zu aktivieren, und zum anderen den Bodenverschluss
3 gegen eine Stirnfläche 53 der Halteeinrichtung 13 zu
pressen.
[0036] Hierzu ist an einer der Übergabestation 21 sich
in Drehrichtung des Transportrads 12 nachgeordneten
Faltstation 55 eine Falteinrichtung mit mehreren, ledig-
lich symbolisch dargestellten, beweglichen Faltelemen-
ten 57, 58 angeordnet. An die Faltstation 55 schließt sich
eine Siegeleinrichtung 60 mit einer Siegelbacke 61 zum
Versiegeln des Bodenverschlusses 3 der Beutelpackung
1 an. An die Siegeleinrichtung 60 schließt sich eine
Pressstation 65 mit einer Pressplatte 66 an, die den ge-
gen die Stirnfläche 53 der Halteeinrichtung 13 umgeleg-
ten Bodenverschluss 3 gegen die Stirnfläche 53 der Hal-
teeinrichtung 13 drückt.
[0037] Weiterhin dient das Transportrad 12 auch dem
Aufbringen des Ausgusses 78. Hierzu ist eine Siegelein-
heit 86 oberhalb des Transportrades 12 angeordnet. Die-
ser Siegeleinheit 86 werden die zu befestigenden Aus-
güsse 78 über eine Zuführung 84 zugeführt. Die Zufüh-
rung 84 kann beispielsweise als Rinne ausgeführt sein,
in der die Ausgüsse 78 unmittelbar aufeinanderfolgend
angeordnet sind. Die Siegeleinheit 86 übernimmt den zu-
geführten Ausguss 78. Die Siegeleinheit 86 reaktiviert
den Heißkleber 80 des Leimauftrags 82. Die Siegelein-
heit 86 positioniert den Ausguss 78 über den Leimauftrag
82. Die Siegeleinheit 86 übt einen gewissen Druck auf
den jeweiligen Ausguss 78 in Richtung zu dem Leimauf-
trag 82 aus. Dadurch wird der Ausguss 78 mit der Au-
ßenseite 90 der Beutelpackung 1 an der Stelle des Leim-
auftrags 82 verklebt.
[0038] An einer Übergabestation 70 werden die soweit
ausgebildeten Beutelpackungen 1 aus dem Transport-
rad 12 entnommen und einer Transporteinrichtung 73
zugeführt, die die Beutelpackungen 1 einer Fülleinrich-
tung 72 sowie einer Siegeleinrichtung 74 zum Ausbilden
eines Kopfverschlusses der Beutelpackung 1 zuführt.
Die Transporteinrichtung 73 ist in diesem Ausführungs-
beispiel eine Becherkette, welche eine Vielzahl von Be-
chern 73a aufweist, welche jeweils eine Beutelpackung
1 aufnehmen.
[0039] Da nun der Auftrag und eine Aktivierung des
Leims 80 auf einen Packstoff aus Papier erfolgt anstatt
einer bislang üblichen Siegelung einer Folie und sich zu-
dem die Beutelpackungen 1 unterscheiden, sind Modifi-
kationen gegebenenfalls bei der Leimauftragsstation 9
und/oder der Siegeleinrichtung 45, zur Erstellung einer
Längsnaht 5 und/oder der Faltstation 55 und/oder der

Siegeleinrichtung 60 und/oder der Pressstation 65
und/oder der Siegeleinrichtung 74 zum Ausbilden eines
Kopfverschlusses und/oder der Siegeleinheit 86 zur auf
Befestigung des Ausgusses 78 notwendig.
[0040] Als Leim 80 zur Ausbildung von Längsnaht 5
und Quernaht 6 kommt Schmelzklebstoffe, auch
Heißklebestoffe, Hotmelt genannt, zum Einsatz. Kleb-
stoffe 80 sind lösungsmittelfreie und bei Raumtempera-
tur mehr oder weniger feste Produkte, die im heißen Zu-
stand auf die Klebefläche der Packstoffbahn 20 aufge-
tragen werden und beim Abkühlen eine feste Verbindung
herstellen. Die Schmelzpunkte liegen meist im Bereich
zwischen 100° und 200° C.
[0041] Als Material für die Packstoffbahn 20 wird Pa-
pier verwendet. Hierbei handelt es sich um ein spezielles
Papier, auf dem der Leim 80 gute Verbindungseigen-
schaften aufweist. Das Papier ist hierbei so zu wählen,
dass der Leim 80 nicht oder nur wenig einzieht und den-
noch eine gute Verbindung bzw. Reaktivierung möglich
wird. Dies erfolgt nun durch eine spezielle Ausgestaltung
der Siegeleinrichtungen bzw. Siegeleinheit 45, 60, 74,
86 und dient der Reaktivierung des Leims 80, der durch
die Leimauftragsstation 9 aufgetragen wurde. Die Sie-
geleinrichtungen bzw. Siegeleinheit 45, 60, 74, 86 wei-
sen eine im Vergleich zu konventionellen Siegelstationen
für Folien niedrigere Temperatur auf, die beispielsweise
im Temperaturbereich zwischen 100 °C und 200 °C liegt.
Außerdem zeichnen sich die Siegeleinrichtungen bzw.
Siegeleinheit 45, 60, 74, 86 durch längere Siegelzeiten
aus. Diese bewegen sich beispielsweise in dem Bereich
zwischen 150 und 400 ms, besonders bevorzugt 200 ms.
Oftmals erfolgt auch ein zweimaliges Siegeln bzw. Re-
aktivieren, eventuell noch häufiger, insbesondere bei der
Erstellung des Bodenverschlusses 3 oder des Kopfver-
schlusses, welche sich durch eine größere Anzahl von
zu siegelnden bzw. zu verbindenden Lagen auszeichnet.
Außerdem kommt ein spezielles Siegelprofil zum Ein-
satz. Bevorzugt handelt es sich hierbei um ineinander-
greifende Stege, vorzugsweise um Stege mit speziellen
Winkeln sowie mit einer kleineren ebenen Fläche. Die
Flächenpressung muss gleichmäßig und im Bereich der
Lagensprünge so stark sein, dass es in der Naht zu einer
Verdichtung des Packstoffes kommt.
[0042] Als besonders vorteilhaft hat sich das Aufbrin-
gen bzw. Aufsprühen von heißsiegelfähigem Leim 80 auf
eine endlose, insbesondere aus Papier bestehende
Packstoffbahn 20 herausgestellt, aus der anschließend
auf einer Dornradmaschine unter Verwendung mehrerer
Halteeinrichtungen 13 Beutelpackungen 1 geformt wer-
den, die beispielsweise mit einem Lebensmittel befüllt
werden. Hierzu ist es erforderlich, auf die Packstoffbahn
20 im Bereich der die Quernähte 6, 7 (Bodennaht und
Kopfnaht) und Längsnähte 5 ausbildenden Abschnitte
der Beutelpackung 1 den Leim 80 streifenförmig aufzu-
bringen, so dass ein gewünschtes Auftragsbild ausge-
bildet wird. Bei der Ausbildung der in Figur 1 gezeigten
Beutelpackung 1 wird an einem Randbereich 22,23 der
Packstoffbahn 20 ein Streifen aus Leim 80 aufgebracht.
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Auf der anderen Seite bzw. Randbereich 22, 23 verläuft
kein Streifen aus Leim 80. Senkrecht zum Randbereich
22, 23 der Packstoffbahn 20 verläuft ein erster Streifen
aus Leim 80, der anschließend die Kopfnaht 7 bildet.
Parallel hierzu verläuft in einem geringen Abstand ein
weiterer Streifen aus Leim 80, der anschließend die Bo-
dennaht 6 bzw. Quernaht 6 ausbildet. Diese Streifen ge-
hen auf der einen Seite in den randseitigen Streifen für
die spätere Längsnaht 5 über. Auf der anderen Seite je-
doch enden die Streifen randseitig im wesentlichen be-
abstandet vom Randbereich 22,23. Dieser Abstand ohne
Leim 80 entspricht in etwa der Breite des Streifens für
die Längsnaht 5, so dass bei einem späteren Überlappen
der beiden Randbereiche 22,23 zum Erstellen der Längs-
naht 5 sich keine besonders dicken Leimbereiche an den
Kreuzungspunkten zwischen Längsnaht 5 und Quernaht
6, 7 ausbilden.
[0043] Der Leim 80 trocknet nach dem Aufbringen auf
die Packstoffbahn 20 an, so dass die Packstoffbahn 20
ohne Anhaften durch die nachfolgenden Einrichtungen
der Vorrichtung 10 transportiert werden kann. Zum Aus-
bilden der Quer- bzw. Längsnähte 5-7 wird der ange-
trocknete Leim 80 durch Wärme wieder aktiviert, so dass
die angesprochenen Nähte 5-7 ausgebildet werden kön-
nen.
[0044] Alternativ könnte der Ausguss 78 auch auf die
flache Bahn des Packstoffmaterials 20 aufgebracht wer-
den. Somit müsste die Zuführung 84 den Ausguss 78
zwischen Leimauftragsstation 9 und Transportrad 12 zu-
führen. Die Siegeleinheit 86 aktiviert an dieser Stelle den
Leimauftrag 82 zur Befestigung des Ausguss 78 an die-
ser Stelle. Entsprechend führt die Siegeleinheit 86 den
Ausguss 78 an die Stelle des Leimauftrags 82 zu.
[0045] In der Fig. 7 ist in vereinfachter Darstellung eine
Verpackungsanlage in Form einer vertikalen Schlauch-
beutelmaschine 100 dargestellt, die zum Herstellen von
Beuteln 1 dient, die mit trockenem Schüttgut, beispiels-
weise Lebensmittel wie Reis, Hülsenfrüchte, Haferflo-
cken, Süßwaren, Nudeln, Zucker, Mehl o.ä. dient. Die
Beutel 1 bestehen insbesondere aus Papier, das in Form
einer endlosen Packstoffbahn 20 in Rollenform bevorra-
tet und der Schlauchbeutelmaschine 100 zugeführt wird.
[0046] Die Schlauchbeutelmaschine 100 weist im We-
sentlichen einen ersten Bereich 101 auf, der eine Vielzahl
von Umlenk- bzw. Tänzerrollen 102 zur Führung der
Packstoffbahn 20 umfasst, wobei im ersten Bereich 101
die Packstoffbahn 20 u.a. mit einem Leim 80 in Form
eines heißsiegelfähigen Schmelzklebers partiell be-
schichtet wird. Das Beschichten der Packstoffbahn 20
erfolgt für den Bereich jedes Beutels 1 auf der Verpa-
ckungsmaterialbahn 2 fortlaufend an den gleichen Stel-
len, wobei in der Fig. 4 beispielhaft der Zuschnitt eines
rechteckförmigen Beutels 1 mit seinen beiden jeweils mit
dem Leim 80 versehenen Längsnahtbereichen 3, 4 sowie
einen unteren Quernahtbereich 5 und einen oberen
Quernahtbereich 6 dargestellt ist. Die Längsnahtberei-
che 3, 4 und die Quernahtbereiche 5, 6 bilden das Auf-
tragsbild 8 des Leims 80 auf der Packstoffbahn 20 aus.

[0047] Das Aufbringen des Leims 80 im Bereich der
Längsnahtbereiche 3, 4 und der Quernahtbereiche 5, 6
erfolgt im dargestellten Ausführungsbeispiel mittels einer
im ersten Bereich 101 angeordneten Leimauftragsvor-
richtung 9, die zwei, in Förderrichtung 7 der Packstoff-
bahn 20 zumindest zwei Auftragseinrichtungen 111,112
umfasst. Die Auftragseinrichtungen 111,112 sind auf un-
terschiedlichen Seiten der Verpackungsmaterialbahn 2
angeordnet. Im Bereich der Auftragsvorrichtung 9 kann
sowohl eine kontinuierliche Förderung der Packstoff-
bahn 20 erfolgen als auch eine taktweise Förderung.
Auch kann das Aufbringen des Klebstoffs 80 gegen eine
freischwebende Packstoffbahn 20 erfolgen, oder eine
Packstoffbahn 20, die gegen Rollen o.ä. anliegt. An den
Bereich der beiden Auftragseinrichtungen 111,112 kann
sich optional eine Einrichtung 15 anschließen, mittels der
der auf die Packstoffbahn 20 aufgebrachte Leim 80 zur
Verkürzung seiner Trocknungszeit behandelt werden
kann, wozu die Einrichtung 15 beispielsweise Kühl- oder
Ventilatoreinrichtungen aufweist.
[0048] Die die Auftragsbilder 8 aufweisende und ge-
trocknete Packstoffbahn 20 gelangt aus dem ersten Be-
reich 101 anschließend in einen zweiten Bereich 103 der
Schlauchbeutelmaschine 100, der in üblicher Art und
Weise eine Formschulter 105, ein Form- und Füllrohr
106, eine Längsnahtsiegeleinrichtung 107 und eine
Quernahtsiegel- und Trenneinrichtung 108 aufweist. Mit-
tels der genannten Einrichtungen wird aus der Packstoff-
bahn 20 zunächst ein Schlauch geformt, dieser anschlie-
ßend mit einem Lebensmittel gefüllt, und zuletzt einzelne
Beutel 1 von dem Schlauch abgetrennt.
[0049] Außerdem ist eine Siegeleinheit 86 im Bereich
des Formrohrs 106 vorgesehen. Der Siegeleinheit 86
werden über eine Zuführung 84 Ausgüsse 78 zugeführt.
Die Zuführung 84 kann beispielsweise als Rinne ausge-
führt sein, in der die ausgesehen 78 unmittelbar aufein-
anderfolgend angeordnet sind. Die Siegeleinheit 86
übernimmt den zugeführten Ausguss 78. Die Siegelein-
heit 86 reaktiviert den Heißkleber 80 des Leimauftrags
82. Die Siegeleinheit 86 positioniert den Ausguss 78 über
den Leimauftrag 82. Die Siegeleinheit 86 übt einen ge-
wissen Druck in Richtung zum Formrohr 106 auf den
jeweiligen Ausguss 78 in Richtung aus. Dadurch wird der
Ausguss 78 mit der Außenseite 90 der Beutelpackung 1
an der Stelle des Leimauftrags 82 verklebt.
[0050] In der Fig. 8 ist ein Ausführungsbeispiel einer
Leimauftragsstation 9 dargestellt, bei der über acht nicht
dargestellte, individuell ansteuerbare Leimdüsen Leim in
ein ortsfest angeordnetes Gehäuse 25 eingeleitet wird.
Das Gehäuse 25 wirkt mit einer austauschbaren Maske
26 zusammen, die acht Durchlässe 27a bis 27h aufweist.
Über die Dimensionierung bzw. Größe der Durchlässe
27a bis 27h sowie die Dicke der Maske 26 kann Einfluss
auf die Leimmenge sowie zu Zuführung in ein Mundstück
28 genommen werden, von dem aus der Leim auf die
Packstoffbahn 20 aufgebracht wird.
[0051] In Figur 9 ist schematisch die Auftragsvorrich-
tung 112 zur Erzeugung eines möglichen Leimauftrags
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82 an der Außenseite 90 der Packstoffbahn 20 bzw. der
Beutelpackung 1 gezeigt. Die Auftragsvorrichtung 112
weist eine Leimdüseneinheit 115 auf. Der Leimauftrag
82 weist beispielsweise die Form eines verpixelten Krei-
ses auf. Hierzu werden einzelne Düsen als Bestandteile
der Leimdüseneinheit 115 der Auftragsvorrichtung 112
unter Umständen zeitversetzt zugeschaltet. Diese Dü-
sen können ähnlich aufgebaut sein wie diejenigen der
Auftragsvorrichtung 111. Beispielhaft sind acht Düsen
angedeutet, über die der Leim 80 aufgetragen werden
kann. Die Breite der Auftragsvorrichtung 112 quer zur
Förderrichtung 7 der Packstoffbahn 20 ist so gewählt,
dass diese die Breite des Leimauftrags 82 sicher über-
deckt. Weiterhin müssen die Düsen so voneinander be-
anstandet sein, dass das gewünschte Muster, das im
Wesentlichen der Unterseite des Flansches 76 des Aus-
gießers 78 entspricht, erzeugt werden kann. Die Schalt-
zeiten der jeweiligen Düsen werden so gewählt bzw. un-
terscheiden sich dergestalt, dass sich das gewünschte
Muster des Leimauftrags 82 einstellt. So werden diese
teilweise zeitversetzt zueinander aktiviert.

Patentansprüche

1. Vorrichtung (10) zum Herstellen von Beutelpackun-
gen (1) aus zumindest einer Packstoffbahn (20), mit
zumindest einer Formeinrichtung (13,106) zur For-
mung einer Beutelpackung (1) aus der Packstoff-
bahn (20), mit zumindest einer Siegeleinrichtung
(45, 60, 74) zum Bilden zumindest einer Längs-
und/oder Quernaht (5) der Beutelpackung (1), da-
durch gekennzeichnet, dass zumindest eine Leim-
auftragsstation (9) vorgesehen ist, mittels derer ein
Leimauftrag (82) auf die aus Papier bestehende
Packstoffbahn (20) aufbringbar ist zur Befestigung
zumindest eines Ausgusses (78) an der Beutelpa-
ckung (1), und dass zumindest eine Siegeleinheit
(86) vorgesehen ist zur Reaktivierung, insbesondere
zur Verflüssigung, des Leimauftrags (82) zur Befes-
tigung des Ausgusses (78) an der Beutelpackung
(1).

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Leimauftragsstation (9) zu dazu
ausgebildet ist, einen zumindest teilweise ringförmi-
gen und/oder ausgussförmigen Leimauftrag (82) auf
die Packstoffbahn (20) anzubringen.

3. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Leim-
auftragsstation (9) zumindest zwei Auftragseinrich-
tungen (111,112) aufweist, die auf unterschiedliche
Seiten der Packstoffbahn (20) einwirken.

4. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass zumin-
dest eine Zuführung (84) für zumindest einen Aus-

guss (78) vorgesehen ist, um den Ausguss (78) der
Siegeleinheit (86) zuzuführen.

5. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Sie-
geleinheit (86) so ausgestaltet ist, dass sie beim Be-
festigen des Ausgusses (78) gegen die Formeinrich-
tung (13,106) drückt.

6. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Leim-
auftragsstation (9) mehrere, unabhängig voneinan-
der steuerbare Düsen aufweist.

7. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Sie-
geleinheit (86) zumindest eine Aufnahmeeinrichtung
umfasst zur Aufnahme des Ausgusses (78).

8. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Sie-
geleinheit (86) schwenkbar zwischen der Zuführung
(84) und dem Leimauftrag (82) ausgebildet ist.

9. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Form-
einheit (13,106) Bestandteil einer Dornradmaschine
und/oder einer Schlauchbeutelmaschine ist.

10. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Sie-
geleinheit (86) zur Reaktivierung, insbesondere zur
Verflüssigung, des Leims (80) eine Erwärmung des
aufgetragenen Leims (80) in einem Temperaturbe-
reich zwischen 100 und 200 °C vornimmt und/oder
eine Erwärmung für eine Dauer in einem Bereich
zwischen 150 und 400 ms, besonders bevorzugt 200
ms vornimmt.

11. Verfahren zum Herstellen von Beutelpackungen (1)
aus zumindest einer Packstoffbahn (20), wobei aus
der Packstoffbahn (20) mindestens eine Beutelpa-
ckung (1) mittels einer Formeinrichtung (13,106) ge-
formt wird, wobei zumindest eine Längs- und/oder
Quernaht (5) der Beutelpackung (1) gebildet wird,
dadurch gekennzeichnet, dass zumindest ein
Leimauftrag (82) auf die aus Papier bestehende
Packstoffbahn (20) zur Befestigung eines Ausgus-
ses (78) vorgenommen wird, und dass der Ausguss
(78) auf dem Leimauftrag (82) aufgebracht wird.

12. Verfahren nach dem vorhergehenden Verfah-
rensanspruch, dadurch gekennzeichnet, dass zu-
mindest eine Siegeleinheit (86) zur Reaktivierung,
insbesondere zur Verflüssigung, des Leims (80) eine
Erwärmung des aufgetragenen Leims (80) in einem
Temperaturbereich zwischen 100 und 200 °C vor-
nimmt und/oder für eine Dauer in einem Bereich zwi-
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schen 150 und 400 ms, besonders bevorzugt 200
ms vornimmt.

13. Verfahren nach einem der vorhergehenden Verfah-
rensansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
der Ausguss (78) zugeführt wird, von einer Siegel-
einheit (86) entnommen wird und dem Leimauftrag
(82) zugeführt wird

14. Verfahren nach einem der vorhergehenden Verfah-
rensansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
der Leimauftrag (82) an einer Außenseite (90) der
Beutelpackung (1) vorzugsweise zumindest teilwei-
se ringförmig und/oder ausgussförmig aufgetragen
wird.

15. Verfahren nach einem der vorhergehenden Verfah-
rensansprüche, dadurch gekennzeichnet, zumin-
dest zwei Auftragseinrichtungen (111,112) einen
Leim (80) auf unterschiedlichen Seiten der Pack-
stoffbahn (20) aufbringen.

16. Beutelpackung (1), hergestellt nach einem der vor-
hergehenden Verfahrensansprüche.
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